
Obersichtsdarstellung zur Verantwortung und Zuständigkeit 
der staatlichen Organe für die Wiedereingliederung Strafentlassener 

in das gesellschaftliche Leben

StrafvoHzugs- 
einrichtvng 

Abschlußbeurteilung 
962 SVWG

Entlassung 
auf 

Bewährung 
9 339StPO

T
Entlassung 
u. Kontrolle 

der VP 
§38 StGB

Entlassung
bei

Strafende

Verantw. für 
Organisierung 

der Wieder
eingliederung

Durch führung der Wiedereingliederung 
im Betrieb und in der Genossenschaft

Entlassung 
u. Maßnahmen 
zur Wieder
eingliederung 
§37 StGB

Vorbereitung der Wieder
eingliederung durch die 

örtlichen Räte 
gern. §§ 53 u. 63 SV WO

Wenn Voraussetzungen gegeben, 
Erfassung als krim. Gefährdete 

VO vom 15.6.66 GBL E 33/68
Örtliche Räte arbeiten mit Rechts- 

pfleQeorganen und SVE zusammen 
559Abs.3SVWG

Kreisgericht 
§350 StPO

Bürgschaft 
und Bewährung 
am Arbeitsplatz 
9 35 Abs. 2,3 

StGB

Unterstützung 
der Wieder
eingliederung 
§36 StGB

Verpflichtung 
d Betriebsleiter 

bei der Wieder
eingliederung 

§§ 6,59 u. 61 
SVWG

A i

r  ____________

VPKA 
§33 1 DB. z.StPO 
und §38 StGB

Unterstützung 
der Wieder
eingliederung 
9 36 StGB

Verpflichtung der Betriebsleiter 
bei der Wiedereingliederung 

99 6,53 u. 61 SVWG

________ 5 t
örtliche Räte 
§§ 53 u. 60 

SVWG

Unterstützung 
der Wieder
eingliederung 
936 StGB

Verpflichtung der Betriebsleiter 
beider Wiedereingliederung 
996,59 u. 61 SVWG

A i t
örtliche Räte 
§353 StPO, 
§ 30 Abs. 2 
1 DB zur StPO

Beauftragung 
eines Kollektivs 
und Bewährung 
am Arbeitsplatz 
§37Abs.2 StGB

Unterstützung 
derWiedereingiie- 

derung durch 
den Betriebsleiter 
§37Abs.3StGB

Verpflichtung 
d. Betriebsleiter 
bei der Wieder

eingliederung 
996.59 u. 61 

SVWG

Leitungen gesellsch.Organis. unterstützen 
Wiedereingliederung im Betrieb und Wohngebiet h 

96 SVWG, §936u. 37 StGB

Staatsanwalt kontrolliert 
Wiedereingliederung in Betrieben und - 
staatl. Organen 99 66,67 SVWG

Räte der Kreise nehmen jährlich einen Bericht von den Räten der kreisangeh. Städte und Ge - 
meinden. Betrieben und Fachorganen entgegen 9 65Abs. 1 SVWG - Kreistag nimmt im Jahr 
einmal Bericht des Rates über Wiedereingliederung entgegen 565 Abs. 2 SVWG______________
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